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Jahresfrist ungefdhr verfiinfzehnfacht. Bei diesen Zahlen handelt es sich lediglich um
die gemeldeten Arbeitslosen. Die beim 6ffentlichen Arbeitsnachweis gemeldeten offe-
nen Stellen sollen im Januar 1975 von 1473 auf 2081 angestiegen sein. Ende Januar
1974 betrug die gleiche Zahl 3461.

Wie dem Mitteilungsblatt der Schweiz. Arbeitsgemeinschaft zur Eingliederung
Behinderter vom 18. Februar 1975 zu entnehmen ist, beginnen einige geschiitzte Werk-
stdtten und Beschiftigungsstidtten die Auswirkungen der gegenwirtigen Wirtschafts-
lage zu spiiren. Der Werkstédttenverband erhielt von einigen Werkstittenleitern die
Meldung, dass zuwenig geeignete Arbeit zur Verfiigung stehe, wiahrend andere Werk-
stdtten nach wie vor iiber geniigend Arbeit verfiigen. Das Bundesamt fiir Sozialver-
sicherung hat eine Umfrage veranlasst, um Information zu erhalten iiber die Beschéf-
tigungslage und den Auftragsbestand auf lingere Sicht in den geschiitzten Werkstit-

ten. M. H.

Fachirzte fiir Sondersteuer

Die Gesellschaft fiir Sozial- und Priaventivmedizin, welche unter dem Prisidium von
Professor Meinrad Schir, Ziirich, steht, hat ganz eindeutig fiir eine Sondersteuer auf
gesundheitsschddigenden Produkten, wie Alkohol und Tabak, Stellung genommen.
Dieser Verlautbarung kommt besonderes Gewicht zu, weil sie von den bekanntesten
Fachleuten auf dem Gebiet der vorbeugenden Medizin stammt. Die Resolution hat
folgenden Wortlaut:

«Die Hauptversammlung der Schweizerischen Gesellschaft fiir Sozial- und Préi-
ventivmedizin nimmt zustimmend vom Vorschlag der Arzte und Krankenkassen
Kenntnis, im Zuge der Revision der Krankenversicherung eine Sondersteuer auf ge-
sundheitsgefihrdenden Produkten einzufithren. Sie betrachtet es als sinnvoll, der-
jenigen zur Kostentragung beizuziehen, welcher der Krankenversicherung durch die
Verwendung oder den Konsum solcher Produkte aussergewohnliche Kosten ver-
ursacht.

Die Versammlung gibt der Erwartung Ausdruck, dass die Sondersteuer auf ge-
sundheitsgefdhrdenden Produkten doch noch Aufnahme in die Verfassung findet.
Dabei scheint ihr eine Formulierung unerlésslich, nach der ein angemessener Teil von
mindestens 109, des Ertrages der Sondersteuer fiir vorbeugende Massnahmen zur
Verfiigung gestellt wird.»

Der Stidnderat hat in der letzten Session beschlossen, bei der Neuordnung der
Krankenversicherung auf die Erhebung einer Sondersteuer auf gesundheitsschédigen-
den Produkten zu verzichten. Es ist sehr zu hoffen, dass der Nationalrat den wichtigen
Griinden, die fiir eine Sondersteuer sprechen, die notwendige Beachtung schenkt und
den Beschluss des Stinderates umwirft. Es ist sinnvoll und richtig, dass derjenige
finanziell ein Mehreres leistet, der den Krankenkassen durch Tabak- und Alkoholkon-
sum erheblich grossere Kosten verursacht. SAS

77



	Fachärzte für Sondersteuer

